
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/2304 
19. Wahlperiode 2020-08-14 

Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Martin Habersaat (SPD) 
 
und 
 
Antwort 
 
der Landesregierung - Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

Abschulungen von Gymnasien II 
 

 
Vorbemerkung der Landesregierung: 

Das Wort „Abschulung“ ist kein in der Landesverordnung über die Sekundarstufe I 

der Gymnasien (Schulartverordnung Gymnasien - SAVOGym) verwendeter Begriff. 

Es wird auf die Landtagsdrucksache 19/1223 verwiesen. 

 
1. Welche neuen Möglichkeiten der Querversetzung von Gymnasien an Gemein-

schaftsschulen hat die Landesregierung in dieser Legislaturperiode geschaffen 

und wie wurden diese genutzt?  

 
Antwort: 

Es sind keine neuen Möglichkeiten der Versetzung von Gymnasien an Gemein-

schaftsschulen geschaffen worden. Mit Inkrafttreten der Änderungen der SAVOGym 

zum 1.8.2019 wurde zusätzlich zu den bisherigen Regelungen die Möglichkeit des 

Wechsels von Gymnasien an Gemeinschaftsschulen am Ende der Jahrgangsstufe 5 

gem. § 7 Abs. 6 SAVOGym geschaffen: 

„Ist im Einzelfall erkennbar, dass eine Schülerin oder ein Schüler den Anforderungen 
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des Gymnasiums nicht gerecht werden kann und dadurch das Kindeswohl belastet 

wird, soll die Klassenkonferenz den Eltern am Ende der Jahrgangsstufe 5 einen 

Wechsel in die Jahrgangsstufe 5 oder 6 der Gemeinschaftsschule empfehlen. Man-

gelhafte Leistungen in mindestens zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und 1. 

Fremdsprache können ein Anhaltspunkt dafür sein, dass die Anforderungen des 

Gymnasiums gemäß Satz 1 nicht erfüllt werden können. Die Empfehlung ist schrift-

lich zu begründen. Stimmen die Eltern der Empfehlung zu, sind sie auf deren Anfor-

derung durch die Schulaufsichtsbehörden beim Wechsel in die Schulart Gemein-

schaftsschule zu unterstützen.“ 

Die Regelung sieht also die Möglichkeit einer Empfehlung vor, der die Eltern nicht 

folgen müssen. Eltern können auch ohne vorherige Empfehlung der Klassenkonfe-

renz die Aufnahme an einer Gemeinschaftsschule beantragen. 

Die Zahlen zu Schülerinnen und Schülern, die seit Inkrafttreten der neuen SAVOGym 

am Ende des 5. Jahrgangs aus einem Gymnasium an eine Gemeinschaftsschule ge-

wechselt sind, werden zusammen mit der amtlichen Statistik zum Stichtag 13.9.2020 

erhoben und liegen noch nicht vor. 

 
2. Wie haben sich in den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 die Zahlen derjenigen 

Schülerinnen und Schüler entwickelt, die 

a) während oder nach dem 5. Jahrgang, 

b) während oder nach dem 6. Jahrgang, 

c) zu einem späteren Zeitpunkt vom Gymnasium auf eine Gemeinschaftsschule 

gewechselt sind bzw. querversetzt wurden (bitte nach Kreisen und kreisfreien 

Städten auflisten)? 

 
Antwort: 

Vgl. Anlage; die amtliche Statistik weist die Gesamtzahl der Schulwechsel aus. Darin 

enthalten sind die Schrägversetzungen gemäß §§ 7 ff. SAVOGym, die Schulwechsel 

gemäß § 10 SAVOGym und die Schulwechsel auf eigenen Wunsch. 

 
3. In wie vielen Fällen hat dies an den aufnehmenden Gemeinschaftsschulen zur 

Bildung neuer Klassen geführt? 

 
Antwort: 

Siehe Antwort der Landesregierung auf Frage 2 in der Landtagsdrucksache 19/1223. 
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